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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  §174 Absatz 
2b 

„Diese kann den Strahlen-
pass nach Ablauf von zehn 
Jahren nach dem Ende sei-
ner Gültigkeit vernichten.“ 
 

allgemein Berufskrankheiten werden oft in höhe-
ren Lebensaltern angezeigt, da sind 10 
Jahre ein zu kurzer Zeitraum. In dem 
Strahlenpass sind Informationen von In-
korporationen, die so nicht im SSR ge-
speichert werden 

Die Behörde sendet den Strahlenpass 
an das SSR oder die Behörde hebt den 
Strahlenpass bis zum 100ten Geburts-
tag des Strahlenpassinhabers auf. 

2  § 109 Untersu-
chung, Auf-
zeichnung und 
Aufbewahrung 
 

4) „dass die Aufzeichnun-
gen nach Absatz 2 30 Jahre 
lang aufbewahrt und der 
zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorgelegt wer-
den. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt mit dem Ein-
tritt des Vorkommnisses.“ 

allgemein Bei den Anzeigen von Krankheiten wer-
den oft Vorfälle oder besondere Ereig-
nisse als möglicher Auslöser genannt, 
liegen bei dem Betrieb hierüber keine 
Daten mehr vor, wird gerne von Seiten 
der Betroffenen behauptet, dass „ver-
tuscht werden soll“. Es sollte Betrieben 
möglich sein auch Daten länger aufzu-
heben.  

Dem Betrieb die Möglichkeit lassen 
Daten länger aufzuheben- oder ggf. 
besondere Unfallartige Ereignisse 
auch im SSR vermerken. 
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